
Bedingungen für Aussteller der Bärenbörsen 2012 – Stand 10.Jan.2012 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
 
1. Veranstalter  
 Reiner Kurps • Dorfstr. 24 A • 25494 Borstel-Hohenraden 
 Tel.: 0171 936 936 0  
  
2. Veranstaltungsort und Öffnungszeiten  
 Ort und Tag der Veranstaltung ist Ihnen bekannt. Die Verkaufsbörse beginnt um 11.00 Uhr und endet um 16.00 Uhr. Mit 
 dem Aufbau kann frühestens ab 8.00 Uhr begonnen werden. Mit dem Abbau kann frühestens um 16.00 Uhr begonnen    

werden. Eventuelle Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Pro Anmeldung werden 2 (zwei) Personen 
zugelassen. 

 
3. Ausstellungsgegenstände, Warenangebot  
 Antike Teddybären, Künstlerbären, Industriebären, Reproduktionen, Miniaturen und Zubehör für Bären. 
 
4.  Zulassung/ Standmiete  
 An der Veranstaltung kann jeder Sammler, bzw. jede Privatperson sowie jeder Händler teilnehmen.  
 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Zulassung zur HANSEBÄR ohne Angabe von Gründen  
 abzulehnen. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht erst nach Eingang einer schriftlichen Bestätigung/Rechnung  

von Seiten des Veranstalters und deren vollständiger Bezahlung durch den Mieter bis zum angegebenen 
Zahlungstermin. Ein bestehendes Gewerbe ist durch eine Kopie des Gewerbescheines nachzuweisen. 

 
5. Standmiete 

Die Standmiete wird nach Zugang der Bestätigung sofort  fällig. Im Gesamtpreis sind 19% Mehrwertsteuer enthalten. 
Rücktritte sind unverzüglich bis spätestens 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn schriftlich beim Veranstalter 
anzuzeigen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Eingang einer Stornierung 60 Tage vor dem 
Veranstaltungstermin 50% und unter 30 Tage 80% des Mietpreises als  pauschalisierten Ersatzanspruch einzubehalten.  
Anmeldung und Stornierung sind nur in schriftlicher Form gültig. Bei Absage wird eine Bearbeitungspauschale in Höhe 
von 20 EURO fällig. Untervermietung an Dri t te is t nicht gestattet.   

  
6. Ausstellungsfläche, Standsicherung und Auszeichn ung  

Die Tischgrenzen sind exakt einzuhalten, sowie die Vorderseite der Tische sollte mit Tüchern, die bis zum Boden 
reichen, abgedeckt werden. Gänge und Fluchtwege müssen stets freigehalten werden. Aufgrund der Auflagen der 
Ordnungsbehörden muss jeder Aussteller zusätzlich zu den von uns angebrachten Schildern, seine vollständige 
Anschrift mit ausgeschriebenen Vornamen, Namen, Straße, Hausnummer sowie Postleitzahl und Ort anbringen. (DIN 
A4 - Schild) Die angebotenen Waren müssen mit Preisen ausgezeichnet sein. Für evtl. Ordnungswidrigkeiten haftet der 
jeweilige Aussteller. 
 

8. Reinigung des Standes  
 Die Reinigung nach Beendigung der Veranstaltung obliegt dem jeweiligen Aussteller, ansonsten werden nachträgliche  
 Reinigungskosten in Rechnung gestellt 
 
9. Haftung und Gerichtsstand  

Während der Ausstellung (inkl. der Aufbau- u. Abbauzeit) übernehmen die Veranstalter keine Haftung für Schäden 
jeglicher Art. Für alle Rechtsvorgänge ist der Gerichtsstand Pinneberg. 
 

10. Mit der Anmeldung zur Teilnahme an der Messe akzeptiere ich die AGB sowie den Zahlungstermin.  

Meine Anmeldung ist verbindlich. 
 
 
 


